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Rubrik 
ZweizeiligTERMINVORSCHAU

Sonntag, 04.02.2024 - Kinderfasching der Büttelzunft e.V. 
Nersingen
Wann:  ab 14 Uhr
Wo:  Gemeindehalle Nersingen

NERSINGER BoteNERSINGER Bote
Kennenlern-Nachmittag

zur Anmeldung 2024/2025

MONTAG, 29. JANUAR 2024
14.30 Uhr – 17.00 Uhr

im

Kath. Kindergarten St. Johann Baptist
Silheimer Straße 5, 89278 Nersingen/Straß

Für Eltern und Kinder, die sich ab Herbst 2024 „neu“
für einen Krippen- oder Kindergartenplatz in unserer

Einrichtung interessieren, bieten wir
am Montag, 29. Januar 2024
von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr

einen Kennenlern-Nachmittag an.

Wir zeigen Ihnen unsere Einrichtung und stellen Ihnen
während der Hausbesichtigung unser Konzept vor.

Kommen Sie vorbei, schauen Sie herein!
(Keine Terminvereinbarung erforderlich)

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

Ihr Kindergarten
der Kath. Pfarrkirchenstiftung

St. Johann Baptist Straß

Tag der offenen Tür
Freitag 26.01.2024

Von 14 – 17 Uhr
Wir laden alle herzlich ein!

Die Kinder zeigen allen Besuchern mit großer Freude, wo sie 
jeden Tag spielen, lernen, singen und kreativ sind.
Erfahren Sie bei einem Rundgang etwas über unser Kinderhaus 
und die dazu gehörenden Räumlichkeiten.
Ein unterhaltsamer Nachmittag für Groß und Klein mit Bewe-
gungsangebote, Basteln, Malen, Kinderschminken.......

Von 14.30 – 15.30 Uhr MitmachMusik und Zauberei mit Manfred 
Haber.

Lernen Sie unser Team, den Elternbeirat und das Konzept näh-
erkennen und knüpfen Sie bei Kaffee und Kuchen nette Kon-
takte mit anderen Familien.

Kaffee und Kuchen werden auf Spendenbasis in der Turnhalle 
angeboten.

Wir freuen uns auf Sie!

Träger, Elternbeirat und das Team vom Kinderhaus Leibi



NERSINGER Bote2 Donnerstag, 25. Januar 2024

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Niederschrift aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 12.12.2023

Tagesordnungspunkt 1:

Genehmigung des öffentlichen Protokolls der Sitzung des Gemein-
derates vom 14.11.2023

Anwesende Mitglieder: 17

Sachvortragender:  Erster Bürgermeister Erich Winkler

Beschluss:
Der Gemeinderat genehmigt die öffentliche Niederschrift der  
Sitzung vom 14.11.2023.

Abstimmungsergebnis:

Für den Beschluss: 17  Gegen den Beschluss: 0

Tagesordnungspunkt 2:

Verschiedenes, Anfragen, Anregungen

Anwesende Mitglieder: 17

Sachvortragender:  Erster Bürgermeister Erich Winkler

Diskussionsverlauf:
Gemeinderatsmitglied Merkle regt aufgrund des massiven Winter-
einbruchs an, nach der vorrangigen Räumung der Hauptstraßen 
auch die restlichen Nebenstraßen zu räumen.

Erster Bürgermeister Erich Winkler sagt eine Prüfung zu.

Gemeinderatsmitglied Huber spricht den schlechten Zustand des 
Schotterbelags im Brunnenweg an.
Erster Bürgermeister Erich Winkler sagt eine Prüfung zu.

Nersingen, 14.12.2023

gez. Erich Winkler
Erster Bürgermeister
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Apothekendienst

Den Dienst habenden Arzt erreichen  Sie über die 
Vermittlungs- und Beratungsstelle der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Bayerns (KVB)  Telefon: 116 117

 
Apothekenotdienst:

Samstag, 27.01.2024

Delphin-Apotheke Langenau
Marktplatz 4, 89129 Langenau
Tel. 07345 - 2 38 11 90

Schubert-Apotheke Neu-Ulm
Schubertstr. 1, 89231 Neu-Ulm (Offenhausen)
Tel. 0731 - 7 74 36

Sonntag, 28.01.2024

Bären-Apotheke Pfuhl
Hauptstr. 41, 89233 Neu-Ulm (Pfuhl)
Tel. 0731 - 7 15 79 20

Ried Plus Apotheke Michelsberg
Stuttgarter Str. 155, 89075 Ulm (Michelsberg)
Tel. 0731 - 14 05 50 91

Apothekendienst
Während des Notdienstes von 20 Uhr bis 8:30 Uhr 
morgens werden nur ärztliche Rezepte beliefert 
und dringend benötigte Medikamente abgegeben.

Nachtzuschlag zzt. 2,50 €

Da sich Änderungen ergeben können, rufen Sie bitte vorher bei 
der jeweiligen Apotheke an!
Oder informieren Sie sich im Internet unter: 
www.lak-bw.notdienst-portal.de

NOTRUFE
Giftnotruf-Zentrale       089/1 92 40
Notfallrettung Ulm/Neu-Ulm     112
Krankentransporte und Auskunftsdienst  0731/ 192 22
Arztnotdienstauskunft Ulm/Neu-Ulm  116 117
Zahnarztnotdienstauskunft Ulm    01805/91 16 80
Telefonseelsorge        0800/1 11 01 11
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Wichtiger Hinweis zur Landrats-Stichwahl am 
28.01.2024

Grundsätzlich ist die Vorlage Ihrer Wahlbenachrichtigung notwen-
dig.
Sollten Sie diese verlegt oder entsorgt haben, können Sie dennoch 
gegen Vorlage Ihres Personalausweises oder Reisepasses Ihre 
Stimme im Wahllokal abgeben.

Gemeinde Nersingen
-Wahlamt-

Container-Stellplätze sauber halten

Verschmutzte Containerstandplätze sind ein Ärgernis für die 
Anwohner und verschandeln das Ortsbild.
Säcke mit Restmüll, Altkleider, Altreifen, Elektrogeräte oder Glas-
scheiben, all das wird immer wieder an den Containerstandorten 
abgestellt.
Verdreckte Containerstandplätze müssen nicht sein.
Denn es ist ganz einfach, das Umfeld der Container sauber zu hal-
ten.

Und so machen Sie es richtig:
• Altglas muss nach Farben getrennt in die Container geworfen 

und darf nicht aus Bequemlichkeit oder Gedankenlosigkeit 
daneben abgestellt werden. Das kann unter illegale Müllent-
sorgung fallen und kann mit einem Bußgeld geahndet werden.

• Ist ein Container einmal voll, stellen Sie Ihr Altglas/Papier bitte 
nicht neben den Container, sondern nehmen Sie es wieder mit 
nach Hause oder suchen einen anderen Containerstandplatz 
auf.

• Fensterglas, hitzefestes Glas oder Glühbirnen gehören nicht in 
die Glascontainer.

• Stellen Sie auch keine anderen Abfälle neben die Glascontai-
ner. Die Glascontainer sind Sammelstellen für den Rohstoff 
Glas und keine Müllablagerungsplätze.

Wer Abfälle neben die Container stellt, muss mit einem Bußgeld 
rechnen.

Im schlimmsten Fall muss ein Containerstandplatz aufgelöst wer-
den!

Es gibt für alle Abfallarten eine Entsorgungsmöglichkeit. Die 
Abfallberatung hilft Ihnen bei Bedarf gerne weiter.

Ihre
Bauverwaltung
der Gemeinde Nersingen

Winterdienst in der Gemeinde Nersingen

Die bevorstehende Winterzeit gibt für die Gemeindeverwaltung 
Nersingen erneut Anlass, die Grundstückseigentümer auf die Ver-
ordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter hinzuweisen. 
Es wird um Beachtung gebeten.

Die Anlieger haben die Sicherungsfläche (z.B. Gehweg) werktags 
ab 7.00 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8.00 Uhr 
von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit 
geeigneten abstumpfenden Stoffen (z.B. Sand, Splitt, Granulat 

oder anderen umweltfreundlichen Streumitteln), nicht jedoch mit 
Tausalz oder ätzenden Mitteln, zu bestreuen. Das Eis ist ander-
weitig zu beseitigen.
Bei besonderer Glättegefahr (z.B. Eisregen) und an schwierigen 
Stellen, z.B. an Treppen oder starken Steigungen ist der Einsatz 
von Streusalz ausnahmsweise zulässig.

Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft zu wieder-
holen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, 
Eigentum oder Besitz erforderlich ist.

Die Räum- und Streupflicht gilt auch für Eigentümer unbebauter 
Grundstücke sowie von gemeinschaftlichen Grundstücken (z.B. 
mehrere Eigentümer eines Garagenhofes). Öffentliche Treppen 
sind ebenfalls Wege im Sinne des Bayer. Straßen- und Wegege-
setzes und somit sind auch hier die Anlieger sicherungspflichtig. 
Es reicht, wenn eine freigeräumte Gehbahn mit 1,20 m Breite her-
gestellt wird.

Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der 
freigeräumten Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht 
gefährdet oder erschwert wird. Das Räumgut von privaten Flächen 
wie z.B. Grundstückszufahrten, Garagenhöfe etc. darf nicht auf den 
Gehweg bzw. die Fahrbahn geschoben werden.

Abflussrinnen, Regeneinlaufschächte, Hydranten und Fußgänger-
überwege sind bei der Räumung von  Räumgut (Schnee) freizuhal-
ten.

Falls keine Gehwege vorhanden sind, muss am Straßenrand für 
Fußgänger eine sog. Gehbahn geräumt werden. Gemessen von der 
Grundstücksgrenze muss diese mindestens 1 m breit sein.

Auf der Homepage der Gemeinde Nersingen ist die vollständige 
Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter hinterlegt.

www.nersingen.de/wir-fuer-sie/oeffentliches-recht/satzungen-
verordnungen_157.html

Eingeschränkter Winterdienst auf den innerörtlichen, im Wohn-
gebiet befindlichen Straßen der Gemeinde Nersingen

Die Streupflicht richtet sich grundsätzlich nach der Verkehrsbe-
deutung der Straße und der Leistungsfähigkeit der Kommune.
Für die Gemeinde besteht nur an verkehrswichtigen und gefähr-
lichen Stellen eine Streupflicht. Beide Voraussetzungen müssen 
gleichzeitig erfüllt sein.
Für die einzelnen Ortsteile gibt es Räumpläne, nach denen die ver-
traglichen Unternehmer und der gemeindliche Außendienst den 
Winterdienst abzuarbeiten haben.

Die Räumung und Streuung der Straßen erfolgt in Prioritätsstufen:

Priorität 1:
Sind Haupt- und Durchgangsstraßen, sowie Verkehrsmittelpunkte 
an denen erfahrungsgemäß mit stärkerem Verkehr zu rechnen ist 
(Schulen, Kindergärten, öffentliche Gebäude/Einrichtungen, Stra-
ßen mit Steigungen und Gefälle usw.)
Diese Straßenzüge werden geräumt und/oder gestreut bei Schnee-
bedeckung, Glättegefahr bzw. gefrierender Nässe.
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Mittwoch:  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
    14.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Freitag:   08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Tel. 07308 / 814-0

Termine können Sie gerne telefonisch oder online unter 
www.nersingen.de vereinbaren.

Öffnungszeiten Wertstoffhof und Grüngutsammelstelle

Dienstag  10.00 – 12.00 Uhr
    16.00 – 18.00 Uhr
Freitag   14.00 – 18.00 Uhr
Samstag  10.00 – 15.00 Uhr

Anschrift: 
Bürgermeister-Seißler-Str. 4
89278 Nersingen/Straß
Telefon: 07308 / 9223602 zu den Öffnungszeiten

NOTDIENST

Fachbereich 33 – Bauhof /Wasserwerk 
Wasserversorgungsanlagen
Tel: 0175 22 12 37 9

Fachbereich 34 – Kläranlage
Entwässerungsanlagen
Tel: 0170 32 81 32 0
 
Den Notdienst können Sie außerhalb der Dienstzeiten und an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen unter den oben genannten 
Rufnummern erreichen.
Beginn des Notdienstes außerhalb den
Dienstzeiten:

Montag bis Donnerstag     ab 16.30 Uhr
Freitag       ab 12.00 Uhr
 
Winterdienst/Räumdienst
(01.11.-31.03.)
Anfragen:
Fachbereich 33 – Bauhof
poststelle@nersingen.de
 
LEW Stromversorgung 
24-Stunden-Störungshotline: 
0800 539 638 0
 
Meldung defekter Straßenleuchten:
Auf der Homepage der Gemeinde Nersingen unter 
www.nersingen.de können Sie defekte Straßenleuchten 
melden.
Hierzu geben Sie einfach „Defekte Straßenleuchte melden“ in 
das Suchfeld ein und können diese dann direkt an die LEW 
melden.

Priorität 2:
Sind alle die nicht unter die Priorität 1 fallenden Straßenzüge 
(Nebenstrecken/ Nebenstraßen). Diese werden erst, bei über das 
übliche Maß hinausgehender Schneelage, Schneeglätte, Eisregen 
oder dgl. geräumt und/oder gestreut. Sollte es notwendig werden 
auf den Nebenstrecken zu räumen und zu streuen, so wird dies 
i.d.R. erst nach Abarbeitung der Priorität 1 geschehen.

Priorität 3:
Übrige Verkehrsflächen -  Räumung und Streuung nach Notwen-
digkeit.

Bitte beachten Sie, der Räumdienst kann nicht überall gleichzeitig 
sein!

Die Räum- und Streufahrzeugfahrer 

• bemühen sich, es allen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern 
so angenehm wie möglich zu machen

• können im ersten Räumschritt den Räumbezirk nur einmal 
komplett abarbeiten, danach können sie sich erst um Details 
kümmern.

• können den Schnee nicht mitnehmen. Er rutscht vom Räum-
schild immer dahin, wo Platz ist

• schieben die Einfahrten nicht absichtlich zu

Es ist leider unvermeidlich, dass die Räumfahrzeuge im Einzelfall 
den bereits geräumten Gehweg oder die Zufahrt zum Grundstück 
wieder mit Schnee zuschütten. Wir bitten hierfür um Verständnis

Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann.

Alle Verkehrsteilnehmer sollten sich im Winter auf die veränderten 
Straßenverhältnisse einstellen!

Für Anfragen zur Räum- und Streupflicht können Sie die Mitarbei-
ter der Gemeinde unter poststelle@nersingen.de kontaktieren.

BEREITSCHAFTSDIENSTE
Öffnungszeiten Rathaus / Wertstoffhof / Arbeits-
kreis Sozialberatung

Nersinger Wochenmarkt

Jeden Freitag auf dem Rathausplatz
von 13.00 – 17.00 Uhr.

Öffnungszeiten Rathaus

Eine Terminvereinbarung ist für die Bereiche des Standesamtes 
(inkl. Friedhofsverwaltung und Rentenangelegenheiten), des  
Bürgerbüros (Einwohnermelde- und Passamt) und für Betreu-
ungsangelegenheiten notwendig.

Montag:  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
    14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Dienstag:  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
    14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
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Öffnungszeiten Jugendhaus Straß “MP 75“

www.mp75-strass.de 
Sonntag; 18.00 – 21.00 Uhr

Öffnungszeiten Rathauscafe 
im Foyer der Gemeindehalle

Freitag 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Öffnungszeiten  
Arbeitskreis 
Sozialberatung

AK ehrenamtliche Sozialberatung im Rathausnebengebäude 

Zusätzlich zum regulären Angebot im Rathaus nehmen wir uns Zeit 
für Hilfe und Fragen zur gesetzlichen Rentenversicherung/Anträ-
gen und sonstigen Formularen aller Art.

Donnerstag: 15.00 – 18.00 Uhr

Nersinger Verschenkaktion

Bei diesem kostenlosen Angebot können Sie Nützliches – was 
nicht mehr gebraucht wird – zum Verschenken anbieten. Melden 
Sie sich bitte direkt bei: E-Mail: nersinger-bote@nersingen.de 
oder unter der Tel.-Nr. 814-1102.

JUGENDBÜCHEREI

Krankheitsbedingt ändern sich bis 31.01.24 unsere Öffnungszeiten.
Diese sind dann:

Montag:   14.00 – 16.00 Uhr
Dienstag:   09.00 – 11.00 und 15.00 – 18.30 Uhr
Donnerstag:  09.00 – 11.00 und 14.00 – 16.00 Uhr

Mittwochs bleibt die Bücherei geschlossen.

Telefon: 814-1500
http://jubue-nersingen.internetopac.de
E-Mail: jugendbuecherei@nersingen.de

Nimm eins, bring eins
Tauschbücherei im Vorraum

der Jugendbücherei

Aktuelle Informationen aus Ihrer Nähe - 
Ihr Mitteilungsblatt.

Empfehlen Sie uns weiter.

Rubrik einzeiligKommunale Agenda

Fairtrade

„Kaffeekränzle“ 

am Weltfrauentag (08. März) im Rathaus Café Nersingen 
von 13.30 – 16.30 Uhr

Das Team des Rathaus-Cafes und die Mitglieder der Steuerungs-
gruppe „Fair-Trade“ in Nersingen möchten anlässlich des diesjäh-
rigen Weltfrauentages alle Frauen zu einem bunten und kurzweili-
gen „Kaffee-Kränzle“ ins Rathaus Café einladen.

Musikalisch wird uns die Veeh-Harfen-Gruppe „Hafenzauber“ der 
Musikschule Nersingen begleiten, die Mitglieder der Fair-Trade 
Steuerungsgruppe und das Team des Rathauscafes verwöhnen Sie 
mit fair gehandeltem Tee und Kaffee sowie mit frisch gebackenen 
Waffeln und den üblichen leckeren Kuchen und Gebäck unserer 
örtlichen Bäckereien.
Jeder weibliche Gast bekommt eine fair gehandelte Rose sowie ein 
Glas Sekt/Sekt Orange

Die Jugendbücherei hat eine ganze Menge toller Bücher, die das 
Thema „Frauen und Weltfrauentag“ behandeln und wird diese vor-
stellen.

Wir alle freuen uns auf zahlreiche
Besucher und einen besonderen Nachmittag!

BEKANNTMACHUNGEN 
ANDERER BEHÖRDEN 
UND ORGANISATIONEN

Landkreis Neu-Ulm

Landratswahl: Abschließendes 
Ergebnis zur Wahl am 14. Januar steht fest

Der Wahlausschuss für die Landratswahl im Landkreis Neu-Ulm 
hat in seiner heutigen Sitzung (16.01.2024) das abschließende 
Ergebnis für die Wahl am 14. Januar 2024 festgestellt.

Dieses sieht wie folgt aus:
• Eva Treu (CSU/Junge Union): 41,1 %
• Joachim Eisenkolb (Freie Wähler Bayern/Freie Wähler für den 

Landkreis Neu-Ulm): 17,9 %
• Daniel Fürst (SPD):16,5 %
• Wolfgang Dröse (AfD):13,2 %
• Ludwig Ott (Grüne): 11,2 %

Dabei gab es keine Änderungen im Vergleich zu den vorläufigen 
Ergebnissen. Lediglich einen Stimmzettel, der vorher als ungültig 
gegeben worden war, hat der Wahlausschuss nach Überprüfung in 
seiner Sitzung für gültig erklärt.


